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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1964

Norm

ZPO §228 B3dd

Rechtssatz

Es besteht ein rechtliches Interesse der Gesellschafter eine Kommanditgesellschaft auf Feststellung, daß der als

Geschäftsführer Tätige auf Grund Beschlusses der Gesellschafter als Geschäftsführer abberufen wurde. Dieses

rechtliche Interesse muß von den Klägern nicht ausdrücklich behauptet und begründet werden.
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6 Ob 285/64
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